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REEHTSGRUNDLACEN

Die Rechtsgrundlaqen des B-Planes und seines Planungsverfahrens
s ind :

L. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Dezenber 1_986 , erqänzt durch S 246 a des
BaUGB für die neuen Bundesländer genäB Einigungsver-
trag vom 31. August l_990

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung BauNVO) in der Fassung der
Bekanntrnachung vom 23. Januar 1990; ergänzt durch
S 26 a der BauNVO

3. Gesetz über  d ie  Bauordnung (BauO) vom 20.  Ju l i  1990 i .
V. mit der Verwaltungsvorschrif t  zvr Bauordnung
(WBauO) vom 22. Oktober L99O

4. Pranzeichenverordnung (pranzV 90) vom 19. Dezernber
1990

I  E  X IL  I  EH  E  F  ESTS ET  8  UNG B  N

1. ABGRENZID{GEN (S 9 Abs. 7 BauGB)

D ie  Grenzen  s ind  i rn  p lan te i l  e rs i ch t l i ch .  s ie  s ind  w ie
fo lgt  festgelegt :

* Norden B-Plangebiet Betriebsbahnhof Cottbusverkehr
*  Osten W.-Rathenau-StraBe
* Süden Team Bau GmbH
* Westen B-Plangebiet Gewerbestättengebiet Nord
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Weiterh in s ind i rn  Plante i }  d ie  Abgrenzungen von Tei lgebie-
ten mit einem unterschiedlichen üaß der baulichen Nutzung
de f in ie r t  (S  16  Abs .  5  BaUNVO) .

2. ART DER BAULICHEN IIUTZING (S 9 Abs- 1llr. 1- BaUGB)

Gewerbegebiet (S I BaUNVO):

Das Gewerbegebiet dient vorwiegend der Unterbringung von
nicht erheblich störenden Gewerbebetrieben.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden die zulässi-
gen Nutzungsarten nach s 8 Atrs. 2 Nr.3 und 4 BaUNVO

Tankste l len,
Anlagen für sPortliche Zwecke

nach S l- Abs. 5 BauNVO sowie die ausnahmsweise zulässigen
Arten der Nutzung nach 5 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BaUNVO

Anlagen füi kirchl iche, soziale und gesundheit l iche
Zwecke,
Vergnügungsstätten

nach 5 l-- Abs. 6 BauNVO sowie die Art der Nutzung Einzel-
handel für die Llnterarten Warenlräuser, Verbraucher-, Super-
und C&C-Märkte nach S 1Abs. 5 BaulwO sowie al le nach S 4
BII{SCHG genehmigungsbedürftigen Anlagen ausgeschlossen-

AIle sonstigen Einzelhandelsformen sowie Wohnungen für
Aufsichts- und Bereitschaftspersonal nach S 8 Abs. 3 Nr. 1
sind nur ausnahrnsweise zulässig.

Anstel le der nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe
nach S I Abs. t- BauNVO sind nur nicht wesentlich störende
Gewerbebetriebe zulässig.

üit dern Ausschluß o.g. Arten der Nutzung und der Zulässig-
keit der nicht wesentl ich störenden Gewerbebetriebe anstel-
le  der  n icht  erhebl ich beIäst igenden Gewerbebetr iebe
bleibt d|e al lgemeine Zweckbestirnnung des Baugebietes ge-
wahr t .

Die angrenzende Wohnntzung irn Osten des Plangebietes macht
e ine c l iederung der  Ar t  der  Nutzung er forder l ich:

* in cE 1 und GE g sind nach S 8 Abs. 2 in Verbindung

: "' :*äsi:i;t, äil: . H{}}'i:ii:1x""*1te Je n, r i cn
s tö ren .

{"'
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Ausnahmsweise zulässig sind Wohnungen für Aufsichts-
und Bereitschaftspersonal nach S 8 Abs. 3 Nr. l-
BauNVO,

* im cE 2 bis cE 4 sind in Verbindung nit S l- Abs. 5
BauNVO abweichend von S I Abs. 1 und 2 zulässig

Gewerbe, die das Wohnen nicht wesentl ich stören,
Büro- und Verwaltungsgebäude,
Lagerhäuser,
öffentl iche Betriebe,

im cE 5 bis cE I sind in Verbindung
BauNVo abweichend von 5 8 Abs. l- und
s ig

nicht störende Gewerbebetriebe
-Büro- und Verwaltungsgebäude,
Lagerhäuser und Lagerplätze,
öffentl iche Betriebe

Die östl iche Randzone des Plangebietes in der Nachbarschaft
der zu schützenden Wohnnutzung wurde so gegliedert, daß nur
nicht wesentlich störende Anlagen wie Büro- und Verwal-
tungsgebäude und privilegierte Betriebswohnungen als zuläs-
sig festgesetzt wurden, womit störende Gewerbebetriebe
ausqeschlossen wurden, während die Zulässigkeit von stören-
den Fabrikations- und Produktionsanlagen auf den inneren
bzw. westl ichen Teil  des Plangebietes begrenzt ist.

IIASS DER BATTLICHEN NtIrZUilc (S 9 Abs. 1Nr. l BauGB)

Zu den im Plantei l  festgesetzten Grundflächen- und Geschoß-
flächenzahl-en (GRZ, GgZ) werden keine Ausnahmen zugelassen.

Die Zahl der Vollgeschosse ist irn Plantei l  als Höchstmaß
de f in ie r t .

Die Höhe der baulichen Anlagen (S t8 Abs. 1 BauNVO) wird
als HöchstnaB in Oberkante m über NN angegeben. Eine maxi-
male Bauhöhe von 89,00 m+NN is t  dabei  unbedingt  e inzuhal -
ten .

Die maximale Geschoßhöhe beträgt  3 ,50 m.

mit S 1- Abs. 5
2 BaUNVO zuläs-

3 .



4 -

S e i t e  4

BAI;WEISE, BAU6RENZEN tND GR1;NDSTÜgKSüBERBAIJUNG (S 9 Abs' 1

Nr. 2 BauGB)

Im gesamten Plangebiet  g i l t  o f fene Bauweise (s  22 Abs.  L '2

BauNVO).

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche (S 23

Abs. l--3 BauNVd) erfolgt durch Baugrenzen und Baulinien im

P lan te i l .

Durch die Festsetzung von Baulinien im östl ichen Bereich

ä"i pf.ttgebietes wuraä der Anordnung von störenden Anlagen

wie earkltätzen u.ä. in den Randzohen der 2u schützenden

l{ohnnutzung entgegengewirkt.

FIÄcHEt{ rüR Srrar.r.pdrzn UI,ID GARAGEN (S 9 Abs. 1 l{r' 4

BauGB)

Stellplätze sind innerhalb der bebaubaren Grundstücksfläche
ä"iä"3ig u"a äntsprechend den geltenden Vorschriften aus-

reichend nachzuweisen (S 49 Bauo) '

VERKEHRSFTÄCHEN (5 9 Abs- 1 Nr- 1l- BaUGB)

Flächen der übergebietl ichen und gebietl ichen Erschließung

sinA entsprechenä den Verkehrserfördernissen differenziert

in Fahrbahnen, Kandelaber und Gehwege auszubauen.

Die öf fent l ichen Verkehrsf lächen s ind im Plante i l  ers icht -

I ich i  s ie  t ragen nur  h inweisenden Charakter '

In den Knotenpunktsbereichen sind Sichtfelder in einer Höhe

von 2,OO m über Geländeoberfläche von Sichtbehinderungen
fre izuhal ten 

-  
(S ichtdre ieck:  h inweisende Eint ragung in

Plante i l  )  .

Die Beschilderung erfolgt entsprechend den geltenden Normen

sowie der StVo.

ht-

5 .

6 .



7 .E IN - t 'NDAUSFAHRTEN(s9Abs .1Nr .11BauGB)

Der Anschtuß der Grundstücke an Verkehrsflächen ist bei

feststehender Lage der Ein- und Ausfahrten irn Planteil

ersichtl ich. Es sind maximal Zufahrtsbreiten bis 6'50 m

zutässig. 
- i* 

piantei l  ; i ;e iolgende Bereiche gekennzeich-

ne t :

(1) festgesetzte Lage für Ein- und Ausfahrten'
(2) orrrr-r iä==ige r.agä von Ein- und Ausfahrten'

Sei te  5

s. rrÄcHEN rfrn orr 'ER'.RGITNG (S 9 Abs. 1 Nr' L2/L3 BaUGB)

Der Standort für eine neu zu errichtende Trafo-station ist

im Plante i l  ers icht l ich '

weiterhin ist irn süd.lichen Teil des Prangebietes. eine Frä-

chem i tGeh . ,Fah r -undLe i t ungs rech tenbe las te t (ge ' 19
5 9, Abs. L, Nr. Zr aaücnl, ai" 

-u*"- 
ErschlieBung des Gebie-

tes irn südlichen att""ni"d der Stichstraße gewährleistet'

9. cRü111rIÄCHElI, IIASSNAHT,IEI{ Ztl{ SCHT11Z' ZUR PHLEGE UilD ZttR

El{Ift{IcKLUNG voN xA'It'R t,ND I.ANDSCHAFT (s g Abs. 1Nr.15' 2o,

25 BauGB)

Entlang dem öffentl ichen Verkehrsraum sind innerhalb der

Grundstücke Grünstreii"n vorgesehen (straßenbegleitendes

Grün). Oiese Bereiche sind mit Baumreihen zu bepflanzen und

dauerhaft zu unterhalten'

Pflanzgebot:

Auf aIIen Grundstücken sind mindestens 5 bodenständige

Bäume auf  l -ooo m2 Grundstücksf läche zu pf lanzen'  zu erhal -

tende Bäume xonnen auf diese ZahI angerechnet werden'
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Außerhalb der bebaubaren Fl-ächen ist ein zusanmenhängender
Baurnbestand 2u erhalten, innerhalb der bepaubaren F1ächen

ist die Erhaltung nit den privaten Belangen abzuwägen.

Im Grenzbereich der Straßenverkehrsflächen sowie an der

südgrenze des Plangebietes sind begleifendP,,Bl"treihen
voräusehen. Der erförderliche Abstand der Barlfnfeihen ent-

Iang der öffentl ichen StraBenverkehrsflächQ$ (Stlbhstraße,

Walter-Rathenau-Straße) zur Grundstücksgrenze soll te 2,5 m

nicht unterschreiten, üm die N-Zone im unterirdischen Bau-

raum zu sichern und den Baumbestand bei Erweiterungs- und

nekonstruktionsmaßnahmen an den entsprechenden Netzen nicht

zu gefährden.

Im Bereich der privaten Grünflächen sind ausnahmsweise
zu läss ig :

- Grundstückszufahrten,
Fußwege bis zu einer Breite von 1-'20 m'

Die genauen Angaben sind dem Grünordnungsplan zu entnehmen'

l-o. öntr,rcrffi BAWoRSCIIRIETEN ( S g Abs. 4 BaUGB und s 83 Abs. l- '
4 und S 13 BauO)

Nachfolgende bauordnungsrechtliche Vorschriften sind Teil
der Festsetzungen des Bebauungsplanes:

(1) Wetbeanlagen (S L3 BauO) sind zu7ässig, utenn

sie an der stätte der Leistung angebracht sind;
- deren Gliederung nit der der Fassade übereinstiromt;
- sie nicht mehr afs S ? der Fassadenfläche einnehmen;

Als seperate Anlage wird L Anlage pro Einzelgrundstück
bzw. Gewerbebetri-eb zugelassen.

(Z) Einfr iedungen entlang der Straßen bis in einer Tiefe
von S\OO m sind maximaT in einer Höhe von 7,2o m zu-
7äss ig .

Größere Höhen sind ausnahmsweise zulässig '  I^tenn geson-
derte Gründe dies erfordern. Zur Einfr iedung der Bau-
grundstücke gi l t  S 10 Bauo.
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( 3 ) Grundstücksfreitl-ächen sind zu begrünen und dauerhaft

zt"l unterhaTten. Ein PfTanzangebot giTt entsprechend

den Festsetzungen des Bebauungsplanes'

11. SONSTTGE HIIIWEISE

Der Bestand von baulichen Anlagen und Grundstücksgrenzen

ist im plantei l  ersichtl ich. Delweiteren wurden die Flur-

stücksgrenzen und -nummern dargestellt'

werden bei Erdarbeiten Reste oder spuren von Gegenständen,

Bauten oder sonstigen Zeugnissen mänschlichen, t ierischen

una pffanzlichen l,e-bens geiunden, ist dies gemäß S 1?--Denk-

malsthutzgesetz den grandenburgischen -Landesmuseum 
für Ur-

und Frühgeschichte / Außensteüe Cottbus mitzuteilen' Die

Entdeckuigsstätte ist 5 Tage in unverändertem Zustand zu

erhalten.

- ..7

/ t
L' ; /

v
l.{ ichael '  KaIz
-Bäarbeiter-
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ß Auf der g,o2 ha großen Fläche werden klein- bis nittelf lä-
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O. Grundlagen und Verfahrensablauf

Die Erarbeitung des Bebauungsplanes scltafft  die Vorausset-
zungen für die Ansiedlung von Gewerben an einem Standort
nit relativ günstigen Randbedingungen und somit für die
Entwicklung der Stadt entsprechend ihres Flächennutzungs-
planes, der durch die Stadtverordnetenversamrnlung am
26.O9.  L990 übergele i te t  wurde.

Die günstigen Randbedingungen ergeben sich vorrangig aus
dem Verkehrsanschluß über die Querstraße, den vorhandenen
Anschlußmöglichkeiten der Versorgungsmedien in der Quer-
straße sowie der Gewerbestruktur des Umfeldes.

chige, nicht erheblich störende Gewerbe sowie verwaltungs-
gebäude angesiedelt.

Mit den Bebauungsplan wird das Planungsrecht bei Sicherung
einer städtebaulichen Gesamtordnung rechtsverbindlich be-
stiumt. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben unterliegt darnit
den Festsetzungen des Bebauungsplanes.

Der Bebauungsplan bildet unter Bezug auf die in Planteil
verzeichneten -Rechtsgrundlagen die Grundlage für bodenord-
nende, erschlieBende und baurechtliche Verfahrensschritte,
deren Notwendigkeit sich aus der vorliegenden Neuausweisung
von Bauland ergeben.

Der Verfahrensablauf erfolgt unter Anwendung des S 30
BaUGB in Verbindung mit den SS l-24 und l-25 BauGB. Der Auf-
stel lungsbeschluß wurde am 29.o4.L992 durch die Stadtver-
ordnetenversamrnlung gefaßt.

Die Notwendigkeit eines Bebauungsplanverfahrens ergab sich
aus der Tatsache, daB sich das Plangebiet irn AuBenbereich
bef indet .

* Die PTanungszieTe sind:

of fene Bauweise,

eine nach osten abgestufte Bauhöhe als Über-
gang zum Wohngebiet,

eine Begrenzung der überbaubaren Grund-
s tücks f l äche  von  GRZ O,6  und  0 ,8 ,

e ine Geschoßhöhenbegrenzung von naximal
3 ,50  m  sow ie

die äußere Erschließung über die Querstraße
und e ine neu zu schaf fende St ichst raße.
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Lage und Grenzen

Das Plangebiet l iegt am nördl ichen Stadtrand von Cottbus in
der  Gemarkung Cot tbus -  FIur  70:  F lurs tücke L7L/6,  L7L/8,
L72 /3 ,  L72 /4 ,  L73 /4 ,  L73 /5 ,  L74 /3  und  1 -73 /8  und  ha t  e i ne
Größe  von  9 ,02  ha .

Das Gebiet wird durch folgende Flächen begrenzt:

im Norden: Verlängerte Querstraße / B-Plan-Gebiet
Betriebsbahnhof Cottbus

im Westen: Nordparkstraße / Gewerbestättengebiet
Nord6

L,_

in Süden :

irn Osten :

Gewerbefläche Tearn Bau GmbH

Wa lter-Rathenau-Straße

t

Der Ausbau der l{.-Rathenau-Straße ist nicht Bestandteil
dieses B-Planes; er wird aufgrund fehlender Angaben hin-
sichtlich des Regetquerschnittes nachrichtlich übernommen.

Die angrenzenden Gebiete sind i.d.R. Gewerbegebiete, nur im
Osten schließt ein Wohngebiet laut Flächennutzungsplan an.

Das Gelände ist eben und größtentei ls Brachland. Die Flä-
chen sind außerhalb des Bereiches Querstraße / Nordpark-
straße unerschlossen.

Ortsbild

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes wird die Anpas-
sung der neu zu gestaltenden F}ächen an die vorhandene
Substanz gewährleistet.

Es wird eine offene, nicht übermäßig kompakte, höhenmäßig
abgestufte Bebauung zugelassen. Die Architektur der Gebäude
wird ind iv iduel l  zugelassen.

Das Anbringen von Werbeanlagen wird auf ein vernünft iges
Maß eingeschränkt.

2 .



3 .

3 -

Die Festsetzungen zur Art und Höhe der Einfr iedungen sollen
eine der Natur verpfl ichtete, erforderl iche Grundstücks-
abgrenzung hervorbringen.

Verkehrsstruktur und Freiraumlconzept

Die ErschlieBung des Gebietes ist durch die Haupterschlies-
sungsstraße [Verlängerte Querstraßett gewährleistet.

Aufgrund der geringen Größe des Gewerbestättengebietes (ca.
9 ha) bleibt die innere Verkehrserschließung auf eine An-
l iegerstraße (Stichstraße) in Form einer Sackgasse rnit
endseit iger Wendeanlage (Typ 6) beschränkt. Die Größe der
Wendeanlage rrurde für die Größe eines 3-achsigen }IüIlfahr-
zeuges bemessen, dä eventuell auftretender Lastzugrverkehr
innerhalb der Gewerbefläche über Durchgangsverkehr bzw.
Wendeflächen auf den jeweiligen Grundstücksflächen gewähr-
le is tet  wi rd.

Die Bernessung der lt.-Rathenau-StraBe erfolgt nur als Ent-
wurf, da genaue Angaben zum unterirdischen Bauraum fehlen.

Das Grünsystem wird grundsätzlich durch private Grünflächen
als straßenbegleitende Vegetationsflächen gebildet. Es wi-rd
ergänzt durch ein Pflanzgebot innerhalb der Grundstücks-
f lächen.

Der Bebauungsplan bestinmt das Anlegen von Stetlplätzen
innerhalb der Grundstücksflächen in ausreichender Anzahl.
Ein Alrstel len von Fahrzeugen im öffentl ichen Verkehrsraum
wird in Rahmen eines beschränkten Halteverbotes nach der
SIVO ausgieschlossen.

4. Sicherung der Ver- und Entsorgiung

Die stadttechnische ErschlieBung wird planerisch durch die
paral lel erarbeiteten Fachplanungen nachgewiesen.

Die Anlagen und Leitungen der stadttechnischen Ver- und
Entsorgung,  wie Wasser ,  Abhlasser ,  E lekt ro,  Fernwärme und
Telekom f inden im unter i rd ischen Bauraum der  öf fent l ichen
Verkehrsf  lächen Platz  .
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Die lagemäßige ordnung der versorgungsträger wird im Koor-
dinierungsplan festgelegt und bi ldÄt die Grundlage zur
Bemessung des .straßenregerguerschnittes. Das Grobkonzept
der stadttechnischen Ver- und Entsorgung ist irn Beipran l-
dargestertt.  Dabei ist von forgender ver- und Entsorgungs-
struktur auszugehen:

WasserversorgungJ:

Die Zuführung von frinkwasser erfolgt aus der in der
verlängerten Querstraße verlegten Trinkwasserreitung
und über die neue AnliegerstraBe in plangebiet

Die zusätzliche Anordung von Löschwasserentnahmestel-
len ist zur Gewährleistung des Grundschutzes in Ab-
stimrnung mit der Feuerwehr Cottbus nicht notwendig.

Wasserentsorgung.:

Abwasser und Regenwasser werden im Trennsystem abge-
Ie i te t .

Eine problenlose Abreitung ist durch die vorhandene
schmutzwasserreitung und dem vorhandenen Regenwasser-
kanal in der verlängerten euerstraße gewährleistet.

Die neue Leitungsführung erfolgt im Straßenraum der
gepranten Anliegerstraße bzw. direkt zun öffentl ichen
Ne tz .

AlIe Grundstücke sind an die Kanarisation anzuschlies-
sen .

Energieversorgung:

Das Gebiet ist durch das Anliegen von Fernwärme in der
verlängerten Querstraße insgesamt rnit Fernwärme zv
versorgen. Dazu werden stichleitungen und zuführungen
über die geprante Anriegerstraße erforderl ich. Daion
ausgehend werden stichart ig die einzelnen Grundstücke
erschl ießbar .

Die Bemessung der Leitungen erfolgt unter Berücksich-
t igung des Anschlusses der Grundstücke südlich des
Plangebietes.

rn der verlängerten Querstraße ist eine 20 kv-Trasse
sowie e in o,4 kV-Kaber  vorhanden.  Die Erschl ießung der
Gewerbefläche mit Erektroenergie wird ausgehend von
einer  neu zu schaf fenden Trafo-stat ion gewähr le is tet .

f@
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TeTekommunikation:

Die Erschließung des Plangebietes mit Anschlüssen der
Telekommunikation (Antsleitungen für Telefon, Telefax,
datex-p, Kabelfernsehen etc. ) erfolgt durch die Deut-
sche Bundespost / Telekom über die Querstraße und
Antiegerstraße (Stichstraße) .

Die derzeit vorhandenen Leitungen in der Querstraße
werden im Zuge der Ausführung einer neuen Kabeltrasse
zum Jahresende L992 aufgegeben.

btü7Lentsorgilng 3

Im Gebiet sind keine
wiesen. Der I,{ü11 ist
und entsprechend der
sor9ten.

Die Aufstel lung von Anlagen für feste anfaffstoffe ist
gernäB S 44 BauO durchzuführen -

Immissionsschutz:

Um die bestehende Luftbelastung in einern Planungsge-
biet mit sehr gninstigen primärseitigem Fernwärmeange-
bot nicht durch Einzelheizung nit luftverunreinigenden
Stoffen zu erhöhen, wird eine eigene t{ärmeversorgung
in den Festsetzungen des Bebauungsplanes irn Sinne des
S 9 Abs.  L  Nr .  23 BauGB ausgeschlossen-

Genehrnigungsbedürftige Anlagen gemäß der 4. Verordnung
zum Bundesirnnissionsschutzgesetzes sind nicht zuläs-
s i g  -

Für die Versorgrung der südlich des Planqebietes angrenzen-
den Gewerbeflächen nit Stadttechnik wird in der Verlänge-
rung der  St ichst raße e ine 5rO m bre i te  Trasse n i t  Le i tungs-
rech ten  be las te t  (S  9  Abs .  2 I  BauGB) .

Flächen für Ablagerungen ausge-
auf den Grundstücken 2u samrneln
Abfallsatzung der Stadt zu ent-
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5 . Grünordnung

( 1) GrundTagen:

Die Erarbeitung des Bebauungsplanes erfolgt auf der
Grundlage des Auftrages durch die Stadtverwaltung
Co t tbus  vom 1 ,4  .04 .1 ,992 .

Die Ausweisung der Grünflächen sowie das Festlegen von
MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft sind in Rahmen des S 9 (1)
Nr .  15,  2O und 25 BaUGB Bestandte i l  d ieser  p lanung.

Der entsprechende Grünordnungsplan ist dem B-plan als
Anlage beigefügt.

( 2 ) Standortbedingungen:

Das Gewerbestättengebiet rrVerlängerte euerstraßefl
befindet sich am nördlichen Stadtrand von Cottbus.
Es wird begrenzt im Norden durch die eue:straße,

im Osten durch die hlalter-Ra-
thenau-Straße,
irn Süden durch die Team Bau
GnbH und
in l{esten durch die Nordpark-
s t raße  (Gewerbes tä t tengeb ie t
No rd ) .

Das bearbeitete Terri toriurn befindet sich gernäß Lie-
genschaftsunterlagen auf dem FIur ZO der Gemarkung
Cottbus. Eigentümer und Reehtsträger ist die Baupark-
verwaltungsgesellschaft nbH Cottbus .

Die Planung zum Ausbau der htalter-Rathenau-Straße irn
Osten des Plangebietes wird zum jetzigen Zeitpunkt
ausgeklammert und zu gegebener Zeit nachrichtl ich
übernommen.

( 3 ) Baugrund/HydroTogie:

AIs Grundlage dient das Baugrundgutachten Nr BOl92 vorn
Ingenieurbüro Reinfe ld.  Danach kann im Bere ich der
Stichstraße von folgendem Baugrund ausgegangen werden:

*  An  de r  Ober f l äche  s teh t  e ine  0 ,3 -0 ,4  m näch t i ge
Mutterbodenschicht (OH) an. Darunter wurden über-
wiegend Sande erbohr t ,  d ie  te i lweise schluf f ige
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und tonige Antei le sowie irn Bereich der Wende-
anlage von Ot3-3- ,9 m Tiefe tor f ige Beimengungen
enthalten. Für die grob- und gemischtkörnigen
Böden sind die Gruppensyrnbole SE, SU und ST maß-
gebend.

Die Sande weisen eine nitteldichte Lagerung
(D > O,3)  und d ie ton igen Sande e ine s te i fe  Kon-
s i s tenz  ( I

Un te rha lb  3 ,7 -4 ,4  r  t r i t t  e in  1  ,2 -L ,6  m mäch t ige r
Torfhorizont (HZ) auf.

Grundwasser wurde ca. Lr5-2,4 m unter OKG angie-
schnitten (Juni L992). Dabei wurde ein in nördl i-
cher Richtung einfal lender Vtasserspiegel fest-
ges te l l t .

Im Bereich der Einmündung der.st ichstraße in die
Querstraße müssen die anstehenden Sand-Ton-Gemi-
sche (ST) in die Frosternpfindl ichkeitsklasse F3
(sehr frosternpfindl ich) eingeordnet werdeni der
südliche Bereich dagegen mit seinen enggestuften
Sanden SE und SU kann a1s nicht frostempfindlich
(Fl )  bezeichnet  werden.

(4) Bestand und Nutzung:

Das Plangebiet besteht zu einem Teil aus dem baugre-
werblich genutzten Firmengelände der Bauparkverwal-
tungsgesellschaft und zum anderen aus Brachland.

Auf dem Firmengelände sind einige Grünanlagen rnit
lokal eingebundenem Baumbestand (hauptsächlich Kie-
fern) vorhanden, die bei der weiteren Planung zu be-
rücksichtigen sind. Das Gelände ist eben.

In unni-ttelbarer Nachbarschaft befindet sich angren-
zend Wohnbebauung (W.-Rathenau-Straße). An den übrigen
Grenzen besteht gewerbliche Nutzung.

(5) Städtebaul. iches Konzept:

Die vorl iegende Planung stützt sich auf den Flächen-
nutzungsplan der Stadt Cottbus sowie auf Vorstel lungen
der  anzusiedelnden Gewerbe mi t  geplanter  F lächengröße.
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Vorrangiges zi-eL des Bebauungsplanes . ist €s, eine
georOnätä städtebautiche Entwicklung in Norden der
Stadt Cottbus sicherzustel len

Mit der Ausweisung von gewerblich zu nutzenden Bauflä-
chen soII dem nächweisl ich bestehenden Bedarf von

Baugrundstücken für die Ansiedlung von Handwerksbe-
triÄben und Betrieben des produzierenden Gewerbes
sowie der sicherungt von Arbeitskräften Rechnung getra-
gen werden.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden die
zulässigen Nutzungsarten nach S 8 Abs. 2 Nr' 3 und 4

BaUNVO
Tankstel len,
Anlagen für sPortliche Zwecke

nach S L Abs. 5 naufVO sowie die ausnahrnsweise zu1äs-
sigen Arten der Nutzung nach S 8 Abs' 3 Nr' 2 und 3

BaUNVO
Anlagen für kirchl iche, soziale und gesundheit l i-
che Zwecke,
Vergnügungsstätten

nach S l-Ab;. 6 gaufvo sowie die Art der Nutzung Ein-
zelhandel für die unterarten lrlarenhäuser' verbrau-
cher-, super- und c&c-ltärkte nach s 4 BIMSCHG genehmi-
gungsbedürftige Anlagen ausgeschlossen.

AIle sonstigen Einzelhandelsformen sowie Wohnungen für
Aufsichts- und Bereitschaftspersonal nach s 8 Abs. 3

Nr. 1 BauNVO sind nur ausnahnsweise zutässig'

Anstelle der nicht erheblich belästigenden Gewerbebe-
triebe nach S I Abs. l- BauNVo sind nur nicht wesent-
l ich störende Gewerbebetriebe zulässig.

Mit dern Ausschluß o.g. Arten der Nutzung und der Zu-
lässigkeit nur nicht- wesentl ich störender Gewerbebe-
tr iebä anstel le nicht erheblich belästigender Gewerbe-
bert iebe bleibt die al lgemeine Zweckbestinrnung des
Baugebietes gewahrt.

Die Notwendigkei t  des Ausschlusses zu läss iger  bzw.
ausnahmsweise zulässiger Arten der Nutzung entspre-
chend 5 8 BauNVO ergibt sich sowohl aus dem nachweis-
I ichen Bedarf an gehterbl ich nutzbaren Bauqrundstücken
in der Stadt Cottbus insgesarnt und somit der Sicherung
dieses Gebietes für eine intensive gewerbliche Nutzung
durch Handwerksbetriebe und produzierendes Gewerbe als
auch aus der Sicherung festgesetzter Wohnnutzungen'
d ie das Plangebiet  tangieren.
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Der Ausschluß al ler nach S 4 BIMSCHG genehrnigungs-
pfl ichtigen Anlagen erfolgt sowohl hinsichtl ich des
Schutzes der vorhandenen Wohnbebauung als auch auf-
grund der in Flächennutzungsplan der Stadt Cottbus
vorgesehenen Gliederung der Gewerbegebiete (GE). Dj-ese
weist aus, da8 der Baugebietskatalog nach S 9 BauGB
insgesamt im östl ichen Teil  der Stadt Cottbus (ehemals
Industriegebiet) abgedeckt werden solI.

Die östl ichen Randzonen des Plangebietes zu der in der
Nachbarschaft zu schützenden Wohnnutzungten wurden so
gegliedert, daß hier nur nicht wesentl ich störende
Anlagen wie Büro- und Verwaltungsgeb{qde und privile-
gierte Betriebswohnungen aIs zu1äss{g festgesetzt
wurden wobei störende Gewerbebetriebe qusgeschlossen
wurden.

Der Anordnung von störenden Anlagen wig Parkplätze
o. ä. im Grenzbereich zu der zu schützerp{ep l{ohnnutzung
wurde mit Festsetzung von Baulinien j-n diesem Bereich
entgegengewirkt

Zwangspunkte ergeben sich durch den yerhandenen und
greplanten öffentlichen VerkehrsrflHEr den baulichen
Anlagen irn westlichen Teil des Pla4Eppietes (Bestands-
schutz) sowie den festgelegten Abgfenzungen.

Der Gebäudebestand in der Nof4-Wpst-Ecke des Plange-
bietes (Verwaltungsgebäude der Bauparkverwaltungsge-
sellschaft) wird in seiner 6-geschossigen Bauweise als
städtebauliche Ausnahme irn Eckbereich aufgrund des
Bestandsschutzes übernornmen.

Es ist eine Bauhöhe von maximal 89,00 m+NN zulässig
(Stel lungnahne Luftfahrtbehörde), da das Plangebiet
innerhalb von Bauschutzbereichen genäß S 12 LuftVG
I ieg t .

Zur Erschließung al ler Grundstücke ist eine Stich-
straße angeordnet, die eine optirnale Erreichbarkeit
vom Hauptverkehrsnetz (Querstraße) gewährleistet.

Durch Zulassen einer individuellen Architektur in
Rahmen des B-Planes wird ein unverwechselbares Gewer-
begebiet geschaffen, das sich durch gute Standort lage
und durch die Handschrif t  al ler am planungsprozeß
Bete i  l ig ten auszeichnet  .



1 0

(6 ) Freiraumkonzept:

Grünordnerische Absichten sind auf nichtöffentl iche
Flächen beschränkt. Sie erhalten durch die zeichneri-
sche und textl iche Festsetzung im Rahmen des B-PIanes
Rechtskraft.

* Bepflanzung/Begrünung:

Die entsprechenden Angaben sind den beil iegenden
Grünordnungsplan zu enbnehmen.

6- Bodenordnung

Der Bebauungsplan bildet in Verbindung rnit seinen Rechts-
grundlagen die Voraussetzung für bodenordnende Verfahrens-
schr i t te .

Die Teilungsmessung erfolgt auf der Grundlage der geplanten
Grundstücksflächen.

7 - Finanzierung

Die Kosten für die Erschließung trägt ein privater Inve-
./.-. stor.(
- 

Die Stadt Cottbus erstattet dem Erschließungsträger 1-O Z
der Herstel lungskosten der Erschließungsanlagen.
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M .  K a I z
Bearbe i te r

Cottbus irn März 1993


